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Das Kirchliche Vermögensrecht
des Kantons Frciburg

in seiner historischen Entwicklung und heutigen Geltung.

von

Nrof. Dr. K. Solder.

(Fortsetzung')

S, Seit Errichtung der AmortisationsKammer bis zur helvetischen Republik

(t«!>4—1798).

Mit dcr Errichtung der Amortisationskammer ist die erste

Phase der Amortisationsgcsetzgebnng abgeschlossen. Dieselbe
enthält die Versuche, welche die heimliche Kammcr nnd der Rat in

Anwendung brachten, um Klvster und kirchliche Korporationen an

all zu großer Anhäufung von Liegenschaften in todter Hand zn

hindern. Uud dies geschah auf verschiedene Weise, hauptsächlich

aber durch weitgehende Beschränkung dcs Erbrechts und der
Dotation dcr Klvster, durch Fixierung einer Maximalgrenze für den

Besitz ail Liegenschaften, durch Erschiverung der Vergabungen nnd

Legate, durch Verpflichtung der todten Hand einen Teil der

Liegenschaften dem freien Verkehr zu übergeben.
Die Verordnungen des Rates hatten in der ersten Hälfte

dcs 17. Jahrhunderts keinen großen Erfolg zn verzeichnen; cs

stellten sich der Ausführung derselben große Schwierigkeiten
entgegen. Dcm energischen, ost vcxatorischcn Einschreiten nnd den

Drohungen des Rates gelang cs schließlich, den tief einschneidenden

Verordnungen Geltung zn verschaffen. Die todte Hand
fügte sich, wenn auch widerwillig, dcm Drucke der weltlichen
Obrigkeit, wclche ohne Unterlaß durch Venner, Exekutionskommis-
sion, Dotations- nnd Amortisationskammer ihren Willen zur
Ausführung brachte.

Iu diesem Abschnitte werden wir die weiteren Bemühungen

') S. Geschichtsblätter. Bd. IV, p. 84-153.
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dcs Rates sowie die Thätigkeit dcr eigentlichen Amortisationskammer

verfolgen, welche ihre Arbeiten bis zur Errichtung der

helvetischen Republik, Ende des 18, Jahrhunderts d. h. bis zum
Zusammenbruch der alten Staatsform fortführt.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, wollen wir ausdrücklich
bemerken, dnß wir uns hier anf die Darstellung des historischen

Entwicklungsganges des kirchlichen Bermögeusrechtcs beschränken-

die juristische nnd prinzipielle Seite der Frage wird in der

Geschichte der Rechtsbeziehnngen zwischen Kirchc und Staat im
Kanton Freiburg behandelt werden.

Die erste Versammlnng der Amortisationsknmmer nach ihrer
definitiven Konstitnirnng fand am l,3. Januar 1695 statt').
Dieselbe hatte, auf Grund der ihr durch das Reglement cingcränmten
Befugnisse, ein Rundschreiben an Stadt und Land erlassen, um

zn erfahren, ob nicht im Laufe des verflossenen Jahres liegende

Gütcr in den Besitz der kirchlichen Korporationen gekommen wären.

Nach den vorliegenden Berichten war dies bloß in den Vogteien
von Stäffis und Montagm) der Fall. Die Kammer faßte daher
den Beschluß, die beiden Vögte anzuweisen, dafür zu sorgen, daß

die in den Besitz der todten Hand gekommenen Güter innerhalb dcs

gesetzmäßigen Termins von drei Jahren wieder verkauft und in

fähige Hände gesetzt werden svllen, bci Strafe dcr Kvnfiskativn,
Sind die betreffenden Gütcr verkauft, so svll darüber berichtet

werden, damit dieselben aus dcm Verzeichnis; der todten Hand
gestrichen werden.

Mit der Einsetzung der Amortisationskammer hielt aber die

heimliche Kammer ihre Aufgabe nicht für abgeschlossen. Diese

ermahnte ^) die Mitglieder der Amvrtisationskammer, ihren Pflichten

fleißig nachzukommen und, was sich bezüglich der Dotation der

kirchlichen Genossenschaften unregelmäßiges vorfinde, dem Rate

vorzulegen. Diese Mahnung wnrde im folgenden Jahre wicdcr

ernencrt
Eine weitere Anregung wnrde von dcr heimlichen Kammcr

') Amortisationsmanual lol. 78s,

') Projektbuch. W. Proj. 1i!9<! (1x>gi»l. ot var. 58) loi. 183l>.

') Projekte,. W. Proj. 1697 I. «. lui. 186b.
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bezüglich der Legate und Stiftungen an Kirchen und Klvster

gemacht. Wenn dnrch solche Legate an Kirchen nnd Klvster, so

führt dic Kammcr ans, liegende Güter mit Zinsen belastet werden,

ohne daß deren Ablösung möglich ist, so gereicht dies dem

weltlichen Stande zn großem Schaden. Es sollen daher Mittel
aussindig gemacht werden, nm dcm Übclstcind abzuhelfen. Die
Frage soll daher dem Rate unterbreitet werdenAm 29.

April l698 befaßte sich der Rat mit dem Vorschlag nnd beschloß,

cinc Kommission zur Prüfung der Sache einzusetzen ^). In der

Ratsitzung vom 4. Jnni 1699, nach wiederholter Anfrage der

hcimlichcn Kammer, wurde die Kommission konstituirt ^).

Die erbrechtlichcn Bestimmuugen, die Klostergeistlichen betreffend,

wurden genan ausgeführt. Sv wurde z, B. das Testament eines

Klein zu Gunsten eines geistlichen Bruders als ungültig erklärt
und die ganze Erbschaft der nicht geistlichen Schwester zugesprochen,

weil „ein geistlicher nicht erben möge" ^).

Einige Unzuträglichkeiten bei Gütererwerb seitens der

Jesuiten boten dcr heimlichen Kammer eine Veranlassung, fich mit
der Sache zu befassen und dem Rate vorzuschlagen, eine „satte

Ordnung jcdermänniglich zur Nachricht anzusehen" ^). Die zn

diesem Zweck eingesetzte Kommission mnßte sich wiederholt
Verweise gefallen lasscn, daß sie ihre Pflicht nicht erfülle; zugleich
wurde sic aufgefordert, auf das baldigste ihr Gutachten vorzulegen

°).

Unterdessen hatte die damit beauftragte Kommission ein

Reglement ausgearbeitet in Bezug auf die Dotation der kirchlichen

Korporationen überhaupt, welches dem Rate vorgelegt nnd

von demselben genehmigt wurde

Reglement wegen Dotation in dcn Klöstern. Ist derethalben
angesehen und dekretiert worden, was folgt :

') Projektb, Ost. Proj. 1697 I. «. kol. 1845.
2) Ratsmanual vom 29. April 1698.

Ost. Proj, 1699. 1. o. lol. 19«b; Ratsm. v, 4. Juni 1699.
Ratsm, v, 28, Januar und 6, Februar 1699,

") W, Proj, 1697 I. «. lol. 186b
°) W. Proj, 1702 lol, 195k>. Ratsm. 4. Februar 1706.

') Ratsm, vom 5, Februar 170«,

') Ratsmanual v, 15. Juni 1706.
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1 Magerau und ßisenberg.

Diese sind genügend rentiert befunden wvrden, so dnß neu
eintretende Töchter uicht mehr zn dotieren seien. Es sind von

nun an bloß hnndert Kronen zn bezahlen für die Ausstattung nnd

dann jährlich fünfundzwanzig Kronen; ansgenummen sollen davon

sein arme, taugliche nnd wohl gnalificierte Töchter, ivelche ohne

Erlegung dieser Summen aufzunehmen sind. Das Kloster ist

jedoch nicht verpflichtet, vermögende Töchter aufznnchmcn, ohne

vorher für die richtige jährliche Bezahlung eine sichere Garantie
oder einen Bürgen zu haben.

2° Ursulinerinnen und visitantinerinnen.

Weil nicht bekannt, daß diese Klöster genügsam fnndicrt
seicn, so soll bis dahin die Dotation dcr eintretenden Töchter
laut Ncceptiousakten und Reglement nicht über achthundert Kronen

betragen; sür dcu Trosscl uud dic Mahlzeit soll uicht über

hundert Krvnen bezahlt werden. Es soll einer hohen Obrigkeit
gebührend vorgetragen werden, wie zn erfahren sei, ob nnd wann
diese Frauenklöster genügend fnndicrt fein werden. Dieselben

sollen ihre Geldmittel nnd Güter nntcr Eid ihren Pflegern
angeben, bei Strafe der Konfiskation des Vermögens, das sie nicht

angeben.

l!" Klosterfrauen oon Stnfsis und von Komont.

Dcrenthalben solle anf die gleiche Weise verfahren werden,
wie mit der Mageran nnd Bisenberg,

4° WannsKlöster.

Diese sollen nichts für dic Reeeption eines Geistlichcn
verlangen, ansgenommen die Kleider und den Trosscl; dic Insinuation

soll dnrch den Schultheiß als Pfleger geschehen,

5" Kecevtion der ausländischen Töchter in hiesige Klöster.

Diese sind nicht in der festgesetzten Zahl einbegriffen in
dem Sinne, daß bloß für die hiesigen eine bestimmte Zahl festgesetzt

wurde, nicht aber für die fremden.

Die Executionsnüttel gegen dic Klosterfrauen, im Falle
dieselben das obrigkeitliche Dekret, die Reception und Dotation
betreffend nicht befolgen, wurden vom Rate ebenfalls besprochen,

cine Beschlnßnahme darüber aber für später in Aussicht gestellt.
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Diese erfolgte bald darauf'). Man bedrohte dieselben, falls sie

sich nicht sügen würden, anf den Aussterbeetat zn setzen. Die

Pfleger jedes Klosters werden ernstlich crmahnt, sich an das

obrigkeitliche Dekret zu halten. Die nächsten Verwandten jeder Person

haben das Recht, falls sic entdecken, daß bci dcr Ausstencrnng
das Reglement übertreten wird, dasjenige, was über das Bewilligte

hinausgeht, an sich zn ziehen.

Es war vorauszusehen, daß sich die Klvster auf die Dauer
damit nicht zufrieden gaben. Das Klvster Bisenberg richtete ein

Memorandum an den Rat mit der Bitte, das Reglement zu
ändern. Die jährliche zu bezahlende Summe sollte erhöht und zum
Kapital gcschlagcn iverden Der Rat hielt die vorgebrachten
Gründe für genügend und bestimmte, daß für Bisenberg, aber für
dieses Kloster allein, 400 Kronen Eintritt nnd 100 Kronen für
die Ausstattung bezahlt wcrden solle. Diese Verordnung habe

solange Kraft, als es dem Rate gefalle, und untcr der Bedingung,
daß sich das Kloster pünktlich dem Reglement« nachrichte. Diese

Verordnung war im Jahre 1719 noch in Kraft; denn ein Rats-
beschlnß ") verordnete, daß man bezüglich der Reception der

Klosterfrauen auf Bisenberg und der Dotation derselben dic früheren
Beschlüsse nachschlagen solle, um fich über diese Exemptionen zu
beraten.

Die Angelegenheit, die Dotation und das Erbrecht dcr

Jesuiten betreffend, zog sich immer hin. Die heimliche Kammer
erläßt im Jahre 1710 eine Mahnung ^) an die Kominission; der

Rat kommt im Jahre 1717°) nochmals darauf zurück, und am 9.

November 1719 wurde demselben ein Gutachten vorgelegt °).

Endgültig wurde diese Frage dnrch das Reglement vvn 1729
erledigt.

Das Reglement von 170« über die Dotation der Klöster

') Ratsmanual vom lg. Juni 1706.
°> Ratsmanual vom 3. Juli 1710.

Ratsmauual vom 9. November 1719.

Osterprojekt, I. «. toi. L07s.
') Ratsmanual vom 11, Februar 1717.

°) Ratsmanual vom 9, November 1719,
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scheint nicht überall beobachtet worden zn sein; denn die heimliche

Kammcr veranlaßt') den Rat, Mittel zu ergreifen, damit dem

Reglement getreulich nachgelebt werde. Im Jahre 1723 machte

die heimliche Kammer ferner dcn Vorschlag, die Amortisationskam-
rner zu erneuern, da die bisherigen Mitglieder fast alle mit Tod

abgegangen feien ^).

Der Rat befand sich nnn vor einer doppelten Aufgabe.
Zuerst hatte er dafür zu sorgen, daß die liegenden Güter im

Besitz der todten Hand dnrch Kauf, Schenkung n. f. w. sich nicht

vermehren, und daß, wenn solches dennoch geschah, diese Güter

innerhalb der bestimmten Frist von drei Jahren wieder dem

freien Verkehr übergeben wurden. Zu diesem Zwecke hatte er

die Amortisationskammer errichtet, Anderseits mußte der Rat
darüber wachcn, daß die Dotation der in die Klvster eintretenden

Personen in den gehörigen Schranken blieb, nnd daß die Klöster
nicht dnrch Erbschaft odcr Testament den Besitzstand ihrcr liegenden

Güter vergrößern nnd sich dadurch bereichern. Zn diesem

Zwecke hatte der Rat die erbrcchtlichen Bestimmungen gegen die

Klostergeistlichen nnd Ordenspersonen erlassen und eine Dotativns-
knmmer errichtet. Letztere wnrde eine Zeit lang von der

Amortisationskammer in den Hintergrund gedrängt; sic gelangte jedoch

bald wieder zu Geltung nnd wurde wieder ncn besetzt

Znerst ließ sich der Rat angelegen sein, das Reglement von
1706 in Bezug auf die Dotation der Klöster wieder zur Geltung

zu bringen nnd dasselbe von neuem zu bestätigen. Bci den

diesbezüglichen Verhandlnngen wurde dic Frage aufgeworfen, ob

sich die Verwandten dcr Geistlichen an der Diskussion beteiligen
könnten. Der Entscheid ging dahin, daß, wenn es sich nm die

Klöster im Allgemeinen handle, die Verwandten ebenfalls beiwohnen

können; handle es sich aber nm ein einzelnes Kloster, so

sind die betreffenden Verwandten ausgeschlossen. Der Rat schließt

in das Reglement von 1706 ebenfalls die Klöster Part-Dieu und

Valsainte, sammt allen Dominialgütern der Pfarreien und alle

') Weihnachtsprojekt 1722, I. «, toi. 222a,

') .Osterprojekt 1723, I, «, toi. 223ä.

Ratsmanual vom 1, März 1725,
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Gvtteshäuser ein. Die Klöster svllten ferner alle Güter, ivelche sie

seit 169)Z dnrch Kanf, Tausch u. s, w. erworben haben, bei Strafe
der Konsiskation der Amortisationskammer anzeigen. Die Dota-
tionsknnuner wird ermahnt, sich ihre Aufgabe angelegen scin zu

lassen, das frühere Reglement reichlich zu examinieren und cine

schriftliche Eingabe darüber zn niachcn. Dic schwebenden Fragen
bezüglich verschiedener Cluster sollen eingehend erörtert nnd

vorgebracht wcrdcn ').
Was die Amortisation betrifft, so dckrctirte im Jahre l728

der Rat daß alle Geistlichen, sowohl männlichen als weiblichen

Geschlechts, alle erworbenen liegenden Gütcr innerhalb drei Jahren,

bei Strafe dcr Konfiskation derselben, laut Reglement von
1-693, in fähige Hände setzen sollen. Die Amortisationskammer
erhielt dcn Befehl, sich zu versammeln nnd alles gründlich zn prüfen

und iu einer bestimmten Zeit das Reglement sowie die Liste
der in todter Hand befindlichen Güter zn verlesen. Dies geschah

nm 29. Januar 1728 ^). Ein neuer Termin mußte angesetzt

wcrdcn, weil die Verzeichnisse dcr liegenden Güter noch nicht von

sämmtlichen Korporationen eingelaufen waren; daß dieses bald

geschähe, wurde vom Rat in einem neuen Befehl eingeschärft. Die
Amortisationskammer, welcher die Vcnuer beigegeben wurden,
sollte zusammentreten, um zu untersuchen, wclche Güter geschenkt,

gekauft oder durch Gewalt in den Besitz der todten Hand gekommen

seicn; darüber soll ein Memorandum verfaßt und dem Rate
vorgelegt werden ^).

Die Amvrtisationskammer, welche mehrere Mitglieder durch
den Tod verloren hatte, wurde am 2. März 1729 erneuert °).
Dieselbe arbeitete nun eiu Gutachten aus über die seit 1693 in
den Bcsitz der Klöster und dcr todten Hand gekommenen liegenden
Güter. Die Hauptpunkte dcs Gutachtcns, welches dcm Rate
vorgelegt wurde, sind folgende ") :

Ratsmanual vom 1, nnd 25, März 1725,
2) Ratsmanual vom 22, Januar 1728,

Ratsmanual vom 29, Januar 1728,
') Ratsmanual vom 3, Februar 1728.

°) Amortisationsmanual toi, 78b.
°) Amort, Manual 15, Mörz 1729, lol. 78a. - 80b.
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Die in den Besitz dcr todten Hand seit 1693 gekommenen

liegenden Gütern lasscn sich nach dcn eingereichten Listen hauptsächlich

in vier Klassen von verschiedener Herkunft einteilen: 1)

Erwerbung durch freiwillige Käufe, 2) durch gezwungene Gefühle
als Subhastativu, Geltstage uud dergl. 3) durch zufällige Erwerbungen

wie Vermächtnisse, Vcrgabungcn, Testamente, Dotationen

n. dcrgl. 4) durch dic cigcncn Lchcn.
^cl, l. Was dic freiwilligen Käufc betrifft, obschon sie

laut Reglement äs surs schon verfallen seien, so soll den Klöstern

noch eiu Jahr Frist gelassen wcrdcn, nm dicse in sähige Hände

zu setzen. Geschieht es aber nicht so, verfallen sie der Konfiskation.

/Vä, 2. Was dic zweite Klasse von liegenden Güter»
betrifft, wclche »ach dcm Reglcmcnt innerhalb drei Jahren dcm

freien Verkehr übcrgcbcn wcrdcn svllcn, so schlägt die Kammcr

vor, einen neuen Termin von drei Jahren zu bestimmen, innerhalb

welches dics gcschchen soll, bei Strafe des Verfalls der

Güter.
^cl. 3. Dasselbe soll stattfinden bezüglich dcr zufälligen

Erwerbungen. Darunter sollen aber auch diejenigen Güter begriffen

sein, wclche gegen eine Zahlung übergeben wurde».

^cl, 4. Die Klöster svllcn nicht berechtigt sein, ihre Lehen
als Volleigcntnm an sich zn ziehen. Was daher vvn ihrcn Lehen

auf irgend welche Weise in ihrcn Besitz gekommen ist, soll innerhalb

drei Jahren dem freien Verkehr übergeben wcrdcn.

Was aber die Dominialgütcr dcr Möster anbelangt, so will
man diesbezüglich keine Änderung machen, sondern alles beim

Alten lassen.

Dies Gutachten soll nur für jene Klöster Geltung haben,

wclche die festgesetzte Maximalgrenze für den Gütcrerwerb erreicht

haben, nicht aber für diejenigen, deren Besitz in liegenden Gütern
den Werth von 10,000 Kronen nicht erreicht hat. Anch das

Kapitel von St. Riklaus soll in dieser Verordnung eingeschlossen

sein.

Das Gutachten wnrde am 24. März 1729 ') vorgelegt und

') Ratsmanual vom 24. März l?29.
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von demselben, mit Ausnahme eincs untergeordneten Punktes
im gauzeu Umfange bestätigt. Das bestätigte Gutachten kam an

die Amortisativuskammcr zurück behufs Exekution. Dasselbe sollte

in Stadt, in der alten nud neuen Landschaft bekannt gegeben sowie

anf die Ausführung desselben genau geachtet werden. Die sallen-
den Bnßcn svllten iu dcr altcn Landschaft sv verteilt iverden

daß der Kammcr cin Drittcl, dcm Spital ein Drittel nnd der

Kirchcnfabrik cin Drittcl zufalle; in der nenen Landschaft stehe

dem Bogt ein Drittel zu.
Das Reglement ivnrde am gleichen Tage, 24, März 172«,

publiziert von Schultheiß, kleinem nnd großen Rat und allerorts

verkündigt Die Ausführung dcssclbcn war aber auch diesmal

mit Schwierigkeiten verbunden. Znerst mußte die Amortisations-
kammcr einsehen, daß dic eingereichten Listen der liegenden Giiter
nicht zuverlässig waren; es mußten daher in dcr alten und nenen

Landschaft neue verlangt werdenDieselben sollten innerhalb
Monatsfrist vorgelegt wcrdcn. Am 31. Mai 1730 lagen noch

nicht alle Listen vor; es wurde daher eiu neuer Besehl gegeben.

Die vorliegenden Listen genügten aber schvn zur Fcftsetznng der

Tatsache, daß sich noch eine große Anzahl liegender Giiter im

Besitz dcr todten Hand befinde nnd daher das Amortisationsrc-
glement nicht befolgt wvrden ivar. Die Amortisationskammer
betonte, dnß sic in diesem Falle befugt sei, die Güter zu kon-

sisziren; sic wolle aber vorerst einen Befehl des Rates abwarten

4), Dcsnngeachlct wurde, nach dem Geständnis) des Rates
selbst von vielen Klöstern und anderen das Neglemeut nicht
beobachtct, Dcr Rat gibt dahcr den Betreffenden noch ein Jahr
Zeit, ihre liegenden Gütcr zn vcränßern. Geschieht dies nicht, so

werden diese Gütcr öffcntlich an dcu Mcistbicteudcn versteigert
werdcu und svmit das Rcglcmcnt znr Ansführnng gebracht werden.

Dieser Beschluß des Rates wurde in der alten und neuen

8ub, i! sollte der Termin fiir die friiher erworbenen Güter bloß 1

Jahr betragen,

') Mandatenbnch VII, t«I. 8b,
Amort, Man, iol. 80b. 3, April 1730,
Amort, Man, KI. 81a,

') Ratsmanual vom 3, Juli 1730; Amort, Man, toi. 81.
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Landschaft verkündigt'), Im folgenden Jahr erging an die

Amortisationskammer dcr Befehl, festzustellen, wclche liegende Güter
noch im Besitz der todten Hand sich befinden. Diese sind als
verfallenes Eigenthum anzusehen nnd in öffentlicher Berstcigernng
dem Meistbietenden zu überlassen ^).

Die Dotationskammer war bei ihren Arbeiten ebenfalls auf
Schwierigkeiten gestvszen. Zuerst wollte sic feststellen, wie das

Rcglcmcnt, die Dotation der Klöster betreffend seit, 1706 befolgt
worden war. Zu diesem Zwecke verlangte sic die Liste von allen

Klosterfrauen, welche seit 1706 in die verschiedenen Klöster eingetreten

waren. Ferner sollte angegeben werden, wclche Summe

für die Aufnahme und die Aussteuer einer jeden bezahlt worden

war. Bei Ablesung dieser Liste, fügt der Bcrichtstattcr ironisch
dazu, konnte man schon mutmaßen daß das einc oder das andcrc

Kloster die Reglement überschritten hätte. Die Aufgabe der

Dotationskammer sei nun, die Sache zu untersuchen ^).

Der Rat beklagte sich nun wegen der Übertretung des Dota-
tionsreglements durch die Klöster. Diese wurden der Reihe nach

durchgenommen: Mngeran, Bisenberg, Ursulinerinnen, Visitation,
Fille-Dieu, Frauenkloster Estavaper, Augustiner, Hauterive,
Barfüßers. Jedem Kloster wurde eiu Urtheil zugestellt, gemäß

welchem dasselbe die zu viel erhaltenen Summen bis nnf Martinitag,

ohne jede Weigerung, der Dotationskammer in baar oder

in Geldwert zuzustellen habe. Bis zum besagten Zeitpunkt soll
keine Audienz gestattet sein.

Die Angelegenheit kam aber damit nicht zu Ruhe, In wie

weit man dem Befehl des Rates nachkam, erfahren wir nicht;
dagegen werden aber im April 1731 bezüglich dcr Dotationsgc-
schäfte mehrere Ratssitzungen einberufen °). Die Klöster sollten
wieder der Reihe nach in Bczng auf ihren Besitzstand nntersncht

werden; bei dcm Kloster Magerau wurde der Anfang gemacht.

') Mandatenbuch, VII, lol, 31b.
2) Amort, Man, tnl. 81b. 14, November 1731,

Ratsmanual vom 13, Dezember 1729,

Ratsmanual vom 3, und 6, Juli 173«.

°) Ratsmanual vom S 12, und 17, April 1731,
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Die Dotationskammer erhielt dcn Befehl, alle einschlägigen Aktenstücke

zusammenzustellen nnd darüber zn berichten. Auf Grund
des Berichtes wurdc bcschlosscn, daß die Belegung der Güter
derjenige» Klöster, wclche das Reglement die Dotation betreffend

überschritten hatten, vorläufig in Sussums« bleiben, das Dota-
tionsrcglement neu codificiert, dcm Rat zur Gcnchmigung vor-
gclcgt nnd allen Klöstern mitgeteilt wcrdcn sollte. Letztere mnßten

nach Verlans eines bestimmten Termins in ganz unzweideutiger

Form antworten, wie cs sich mit dcr Ausführung des Reglements

verhalte. Sv lang behalte sich der Rat die Entscheidung

vor').
Die Drohungen des Rates nnd der Amortisationskammer

hatten zur Folge, daß drei weitere geistliche Geuvssenschaften,

nämlich Hauterive, die Jesuiten nnd Bisenberg, die Listen
der seit 1693 erworbenen Güter einreichten. Die Kammer
forderte eine Erklärung darüber, an wen dic in dcn Listen verzeichneten,

in frcie Hand gesetzten Gütcr abgegeben worden seien ^).

Den Pfarreien Conrtivn und Prez wnrde eingeschärft, dem Reglement

nachzuleben. Die Amortisationskammer nahm ihre Aufgabe

ernst; zur Abwicklung der zahlreichen Amtsgcschäfte, deren mehrere

im Rückstand waren, sah sie sich veranlaßt, von jetzt an
wöchentlich eine Sitzung abzuhalten.

Die Pfarrei Prez entschuldigte sich damit, daß der Befehl
des Rates in derselben nicht verkündigt worden war. Die
Amortisationskammer erteilt den gemessenen Befehl, daß, wenn die

betreffenden Grundstücke innerhalb 14 Tagen nicht verkauft wären,
dieselbe» ohne weiteres konfisciert seien. Das Kloster Hanterive
zeigte an, daß cs scit Einreichung dcr letzten Liste keinen Besitz

mehr an sich gezogen habe. Die Pfarrei Courtion wird nvchmals

verwarnt, demnächst cine Specifikation der in letzter Zeit gegen
das Reglement erworbenen Gütcr cinznreichcn °).

Eine neue Sorge machte der heimlichen Kammer das

Anwachsen der Stiftungen, welche nach ihrer Ansicht so in Schwnng

') Ratsmanual vom 17. April 1731.

°) «. Mai 1732. Amort. Man. toi. 82b.
°) Amort. Manual. 13. Mai 1732, kol. 82b.
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geraten, daß man einen Antrag vorbringen solle dcs Inhalts, es

solle weder cin Notar einc Stiftung stivnlieren nvch ein Pfarrherr

oder Priester eine solche annehmen, bevvr die Ermächtigung
dazn seitens des täglichen Rates eingchvlt nnd gegeben worden

sei. Dieser Antrag soll ebenfalls vor den großen Rat gelangen ').
Der kleine Rat ging auf die Diskussion des eingebrachten Antrages

ein nnd stellte im Prinzip fest, daß keiner seiner Unterthanen

Stiftungen oder Vergabungen, welche in liegenden Gütern bestehen,

an die Glieder dcr todten Hand ohne vorhergehende Einwilligung

des Rates machen könne. Dieser Beschluß wurde durch
eine Generalmandnt bekannt gegeben Was die übrigen Stiftnn-
gen betrifft, fo stimmt der Rat ebenfalls dcr Ansicht der heimlichen
Kammer bei, daß eine solche weder von cincm Notar stipnlicrt
noch von einem Geistlichen entgegengenommen werden könne

ohne vorherige Erlaubniß des kleinen Rates. Letzterer will aber
die Angelegenheit seiner Zeit vor den großen Rat bringen; unterdessen

wird aber zu weiterer Untersuchung der Frage eine

Kommission eingesetzt "). Diese nahm sich dazn die nötige Zeit; cs

vergingen darüber mehrere Jahre, so daß schießlich die heimliche
Kammer vvni kleinen Rat ein Dekret erwirkte, des Inhalts, daß

man die Resultate dieser Kommissionsverhandlnugen erwarte, nnd

daß die Herren Venner für den Fvrtgang und Abschluß derselben

sorgen sollen 4), Nach weiteren 3 Jahren weiß das Ratsmanual«)
zu melden, daß dcr Aufsatz wcgen der Donationen der Geistlichen

verlesen, aber vor den großen Rat verwiesen worden ist. Letzterer

Behörde reichte nun die Kommission ihr Gutachten übcr die

Schenkungen zu Gunsten der Klöster nnd Geistlichcn ein, und am
26. März 1744 trat der große Rat in die Verhandlnngen darüber

ein") Das Gutachten bestand ans 3 Punkten: 1) Alle
Vergabungen zu Gunsten der Klöster sollen dnrch einen geschwv-

') Osterprojekt 1784, Projektbuch kol, 249n.

Ratsmanual vom 2«, Mai 1784,

Ratsmanual vom 12, und 2!i, November 1734,

') Weihnachtsprojekt 1741 i, «, 267b.

') 24. Februar 1744.

") Ratsmanual vom 26. März 1744.
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renen Notar verschrieben werden. Jeder Testirfähige kann bis

zn 200 Kronen an ein Kloster vergaben; beträgt aber die Schenkung

einc größere Summe, so svll der Notar, welcher die

Vergabung verschreibt, verbunden sein, die Sache dem kleinen Rat
vvrzulegen; dieser soll befugt sein, je nach Umständen, die Ver-
gabnng zn bestätigen, zn modificieren vdcr zu annnliren. Dieser

Punkt wnrde vom großen Rat angenommen. 2) Die Bergabnngen

zu Gunsten von Kirchen nnd Sacristeien dürfen 100 Kronen

nicht überschreiten. Dieser Pnnkt wurde vom Rat nicht genehmigt

nnd zur nochmaligen Prüfung der Kommission überwiesen.

3) Übcr die Ezecntivnsmittcl, welche nicht näher angegeben werden,

kann sich der Rat nicht einigen nnd beschließt, daß man es

damit wie bisher halten solle. Die Kommission soll auch darüber

sich nochmals beraten und dann darüber referieren. Bevor jedoch

diese Beratung cin greifbares Resultat zu Tage förderte, ließ sich

die hcimliche Kammer in der Angelegenheit nochmals vernehmen')
und machte einc Eingabe nn den Rat, in welcher dicselbe

feststellte, daß dic Gastlichkeit immcr mehr licgcndc Güter zum

Nachteil des allgemeinen Wohles und ungeachtet des obrigkeitlichen

Amortisationsreglemcnts an sich ziehe. Die Herren Benner
sind zn ersnchen die Amortisationskammer zu erinnern, ihre
Versammlung des öfteren einzuberufen, damit diesem zunehmenden

landschädlichen Übel und Vorgehen vorgebeugt uud endlich auch

Einhalt gethan werde. Dieser energische Appell scheint auf die

betreffenden Behörden keinen tiefgehenden Eindruck gemacht zu
haben; dcnn crst im Jahrc 1750 wurde der erwartete Entwurf
vorgelegt, Dicfer giug dahin"), man solle dic Schcnknngen nnd

Legate an Haupt- und Pfarrkirchen, welche in Zukunft gemacht

werden, gleichwie es dcr Bcschlnß bczüglich der Klöster vom 26.

März 1744 gethan hatte, ans 200 Kronen maximnm festsetzen.

Der große Rat verschvb die Ausführnng dieses Borschlages sowie
der projektirten Executionsmiltcl bis auf weiteres, bis etwa sich

Mißbräuche in dieser Beziehung feststellen ließen.
Neben dieser Stellungnahme in allgemeinen Fragen dcs

') Weihnachtsprojekt 174N. I. «. toi, 2836.
Ratsmanual vom 15, Dezember 1750.
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kirchlichen Vermögensrechtes, schenkte der Rat auch minder wichtigen

Punkten seine Aufmerksamkeit '), Die Gottesglieder wurden

angehalten, eine vierteljährige Abgabe an das Siecheuhaus zn

bezahlen; dcn Klöstern wurde eingeschärft, dic schuldigen Amvrti-
sativnspfcnnige zu entrichten, und da dies nachlassig geschah,

wurden die Seckelmeister crmahnt, die Amortisativnszinsen fleißig
einzuziehen, Anch wurde die Frage ausgeworfen, vb bci Austritt
aus dem Kloster dasselbe verbanden sei, die vollständige Dotation
wieder zurückzuerstatten, nnd ob die Austretenden wicdcr vvllstän-
dig mit ihren Geschwistern in die Vermögensgemeinschaft treten

können u, s. w.
Die weitere Thätigkeit der Amvrtisationskammer läßt sich

an der Hand des Manuals dieser Behörde verfolgen. Dieselbe

besteht hauptsächlich in dcr Erledigung dcr an sie gerichteten

Amortisntionsgesnchc bez, Kauf, Verkauf, Tausch, Schenkung u, s, m.

seitens Glieder der todten Hand, Pfarreien, Gotteshänscr, Spitäler,

Klöster u. s. w. Dieselbe eingehender darzustellen ist für
nnsern Zweck ohne Belang; wir werden bloß die Hauptpunkte
ans der weiteren Entwicklung hervorheben^).

Die Tendenz, den Erwerb von Liegenschaften und Vermögen

seitens der geistlichen Genossenschaften möglichst zn beschränken

macht sich ganz besonders bei der heimlichen Kammcr bemerkbar;
dies kommt bci jeder Gelegenheit deutlich zum Ausdruck. So
z. B. macht diese Behörde im Jahr 1751") cine Eingabe an den

Rat, ivelche bezeichnend ist, und in welcher cs heißt, daß, obschon

einige der hiesigen Bettclorden soviel an liegenden Gütern und

fahrender Habe besitzen nnd auch durch ihre Kirchen ein namhaftes

beziehen, ohne von den zahlreichen sowohl bekannten als heimlichen

Gaben und Legaten zn reden, daß dieselben allem Anschein

nach nicht Not leiden nnd ihrem Stande gemäß und nach der

Intention ihres Stifters lebeu können, doch männiglich bekannt

ist, daß sic nichts destoweniger aus Begierde zum Überfluß

') Ratsmanual vom 2«, März und 18, Juui 1734, 14, Juni 1737

Osterprojekt 1737 I, o, toi, 257b.

Amortisationsmanual lol, 83 ff, für die Jahre 1735 und ff,

°) Osterprojekt 1751. i, c lol. 304b.
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vierteljährlich oder noch öfter im ganzen Land herumreisen nnd

ihre Sammlungen mit solcher Fertigkeit anzustellen verstehen;
entweder durch Schmeicheleien oder mit ungestümen Überlaufen
uud Zuspreche» schwatzcn sie anch minder bemittelten Landleutcn

mehr an Geld nnd Victualien ab nnd erpressen, als sonst deren

Vermvgensstand und guter Wille zu gebcu zugelassen haben

würde. Diese sich wiederhvlcndcn, lästigen nnd verdrießlichen Sammlungen

plagen und saugen die armen Unterthanen dermaßen ans,
daß sie weniger in der Lage sind, die übrigen schuldigen Auflage»

zu prestiren; andererseits aber müssen die geistlichen Kollektoren
nnd Brüder dnrch das öftere Herumreise», wie es leider die

Erfahrung bestätigt, de» Geist der Eingezogcnheit und Einsamkeit
verlieren und beständig Gefahr laufen, allerlei Ärgerniß zu geben.

Deswegen ist die heimliche Kammer veranlaßt wvrden, dies dem

hohen Rat zn lnndesvätcrlicher Betrachtung zu unterbrciteu, damit
nach Prüfung der Sache derselbe nach gnädigem Belieben nnd

Gutfinden die Borkehrungen treffe, daß diese Sammlungen
eingeschränkt, mit weniger Beschwärdcn dcr Unterthanen nnd ohne

Zwang veranstaltet werden. Die Gaben sollen ans christlicher
Liebe nnd Freigebigkeit, womit auch mehr Verdienst für das

zukünftige Leben verbunden ist, fließen; die geistlichen Kollcktoren
setzen sich auch nicht so viel Gefahren aus, sondern leben

eingezogener und mit dem Notwendigen versehen in ihren Klöstern.
Eine Anfrage an den Rat von Freiburg seitens des

Amtmanns von Illingen gibt ersterem Beranlassnng, neuerdings
seine Stellungnahme zn dcm Erwerb dcr geistlichen Genossenschaften

zn präcisirenDcr Amtmann frägt an, ob cs zulässig
sei, daß mehrere aus seinem Amtsbezirk ihre liegenden Güter an
geistliche Genossenschaften vergaben odcr mit Zinsen und Bcschwär-
nussen beladen. Dcr Rat antwvrtet, dies sei nicht zulässig, mit
Ausnahme derjenigen Amortisationen, welche vom Rat gestattet
werden, Güter können nicht mit Zinsen beladen werden; letztere

seicn zu jeder Zeit loskäuflich; Beschwnrnnsse, wenn solche vorliegen,

seien aufzuheben und in einfache Geldabgaben zn verwandeln.

') Ratsmanual vom IS, März 1753.
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Das liegende Gut darf nicht in porpstuuin verpflichtet werden.

Der Nat werde diese Beschlüsse durch ein Gcneralmandat dem

ganzen Lande verkünden.

Dieses Gencralmandat ') betraf die Gabungen nnd Zinsen zu

Gunsten der Armen oder Bruderschaften nn Geld oder Getreide

anf gewisse liegende Güter, Der Rat führt in seinem Schreiben
aus, daß er benachrichtigt worden sci, daß mehrere Unterthanen
dnrch Schenkung odcr letzwilligc Bcrfiigung ihr Habe und liegenden

Güter mit Zinsen und Bcschwäruussen au Gcld odcr Getreide

zu Gunsten der Armen oder Bruderschaften zu beladen Pflegen,

wodurch gegebenenfalls die ssLignatio ziemlich vermindert würde;
deswegen hält es dcr Rat für einc unumgängliche Notwendigkeit,
einem solchen Mißbrauch durch folgendes Reglement abzuhelfen'

Nämlich:
1) Es ist verboten, Zinsen nnd Belastungen dnrch letzwillige

Verfügung auf liegende Giiter zn legen, Falls solche

Belastungen zu Gunsten der Armen oder Bruderschaften
geschehen sind, werden sie bloß als eine gemeine laufende

Schuld angeschen nnd sind als solche immer loskänflich.
Lanfcn Beschwerden wegen solcher Zinsen ein, so sollen

dieselben aufgehoben werden.

2) Die Verwaltungen der Bruderschaften haben kein Recht,

solche Erkenntnisse aufzurichten; sondern sie sollen sich

mit einem einfachen Zinsrodcl begnügen und wie cinc

laufende Schuld einziehen.

3) Die von der Obrigkeit gestatteten Amortisationen sollen

damit keinerlei betroffen werden.

Die Landvögte werden angewiesen, dieses Reglement den

betreffenden im Amtsbezirk wohnenden Schreibern und Notaren

mit der Weisung, sich darnach zn richten, bekannt zn geben.

Ein letzter Pnnkt im Programm der heimlichen Kammcr
und des Rates in Bezug auf die Erwerbsfähigkeit dcr kirchlichen

Genossenschaften waren die Schenkungen intsr vivos. Aus dem

Wortlaut der Bestimmungen läßt fich zwar, da dieselben allgemein

gehalten sind, nicht entnehmen, daß man speziell die kirchlichen

>) Mandatenbnch VIII, lol, 107a. 15. März 1753.
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Genossenschaften im Auge hatte; dies ergibt sich jedoch aus der

ganzen Stellung des Rates und der heimlichen Kammer bezüglich

dcr Erwerbsfähigkeit der kirchlichen Korporationen; jedenfalls fielen

dieselbe unter das Gesetz,

Laut Stndtrccht') wnren die Schenknngen in weitgehender

Weise gestattet und dic Fähigkeit dazu nur untcr gewissen

Bedingungen eingeschränkt. Verschiedene Gründe, welche weiter nnten

dcs näheren ansgcführt werden, haben den Rat veranlaßt, die

Schenkungen unter Lebendigen gesetzlich näher zu fixieren; es

wurde deshalb eine Kommission eingesetzt, wclche über diese

Angelegenheit einen Entwurf auszuarbeiten und vorzulegen hatte.

Der Entwurf beschränkt zwar prinzipiell die Zulässigkeit dieser

Schenkungen nicht, knüpft aber die Gültigkeit derselben an eine

Reihe von Formalitäten. Am 30. Juni 1756 wurde der Entwnrf
dem Rate vorgelegt :

1) Die Gabungen untcr Lebendigen mit oder vhne Bedinge
und die Leibdiuge iu der alten Landschaft sollen in

Zukunft vor dem täglichen Rat, in der neuen Landschaft,

welche der Wadtvrdnnng nicht unterworfen ist, in dem

Gerichtsort des Wohnsitzes des clonätoris homologisiert
und bekräftigt werden.

Z) Da zur Gültigkeit einer Gabung die Annahme des

clonätorii erfordert wird und die Aufrichtigkeit derselben

dargethan werden muß, so soll nicht nur der ciovntor
sondern auch der cionatarius, sei es persönlich oder

dnrch einen dazn ermächtigten Anwalt, vor dem Rat oder

vvr Gericht erscheinen. Die Gabnng soll allsdann in
dem Ort, in welchem der clovätor seinen Wohnsitz hat,
öffentlich kund gegeben werden.

Dieser Entwurf wurdc vom Rat gutgeheißen nnd znm
Beschluß erhoben nnd dnrch Gcncralmandat dem Lande bekannt

gegeben"). Der Rat motivirt seine Stellungnahme damit, daß die

') Munizipale HS, 851 ss,

^) Ratsmanual vom 80. Juni 1756,

h Mandatenliuch VIII, lol. 204 » - 206.



— 110 —

Erfahrung gezeigt habe, welche Nachteile die Nichtöffentlichkeit der

Schenkungen nnter Lebendigen mit sich bringe, nämlich einerseits
die Benachteiligung der Gläubiger, ivelche in gntcm Glauben ihr
Geld ansleihen und nachhcr sich dnrch die Schuldner benachteiligt

sehen, wenn letztere dnrch Schenknngen, welche sich der Öffentlichkeit

entziehen, den Vermögenswert ihres Besitzes herabmindern,
anderseits die Erbschleicherei und Geschcnkhaschcrci, ivelche durch

Schmeicheln die Gnnst, besonders von guten und einfachen Personen,

zu erhaschen weiß, nm sich dadnrch Vermögensvortcile, in

Form von größeren oder kleinere» Schenkungen, zn verschaffen.

Es sei von allgemeinem Nutzen daß, solchem Gebühren ein Riegel
vorgeschoben würde; dics könne am besten dadnrch geschehen, daß

die Schenkungen mit dcr Öffentlichkeit bekleidet würden. Dcr
Rat beschließt ferner, daß wenn dic oben angcgcbcncn Bestimmungen

nicht befolgt werden, die Schenkungen nnter Lebendigen

als ungültig und als widcrrufbar anzusehen seien; als gültig
können dieselben nur anerkannt wcrdcn, wcnn sie als clotatioues
mortis causa, gelten könne».

Von obiger Bestimmung sind ausgenommen die Gabnngcn
durch Ehetage und Ehekontrakt, bezüglich welcher das Stadtrecht >)

unverändert bleibt.

Der Rat schärft schließlich dcu Landvögten ein, die Ausführung

dieses Reglements zu überwachen. Dasselbe soll ins Schloßbuch

eingeschrieben werden.

Mit vorliegender Bestimmung war im wesentlichen das

Prvgramm der Regierung in Bezug auf dic Erwerbsfähigkeit der

kirchlichen Genossenschaften erschöpft. Erwähnung verdient noch

ein Anzug der heimlichen Kammer bezüglich der Klostervögte.
Diese waren laut früherer Verordnungen der Regierung dafür
verantwortlich, daß die anfgcstellten Verordnungen befolgt würden.

Auf Anregung dcr heimlichen Kammer sollte dic Beratung der

Stellnng und der Befugnisse der Klostcrvögte einer Kommission über-

') Municipale 351 und 356,
2) Ratsmanual vom 26, Januar 1673 u, a,

') Projekt des heiml, Sonntags 1756 I, «. lol., 324 s; Osterprojekt
1757 l, «. lol, ,325 b.
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wiesen werden. Welches Ergebniß daraus hervorging, konnte

nicht festgestellt werden; ohne Zweifel mußten die Klostcrvvgte

für deu Rat den Hauptanhaltspnnkt bilden, nm die erlassenen

Bestimmungen durchführen zn können.

Daß der Rat nach Möglichkeit bestrebt war, seine

Bestimmungen durchzuführen, ersehen wir aus dem Ratsmanual und dem

Amortisationsmanual. In den Jahren 1768-70 wurden die Klöster

der Reihe nach vor die Amortisationskammer citiert, um über

ihre Erwerbungen an Liegenschaften, Spezifikation der liegenden
Güter und nicht amortisierten Zuwachs Aufschluß zn geben

Die Thätigkeit der Amortisationskammer können wir bis zum 12.

Dezember 1797 vcrfvlgen. Aus dem Ratsmanual ersehen wir,
daß der Erwerb durch Kauf, Schenkung, Testament, Tausch der

kirchlichen Korporationen, sowie Stiftungen zu Gunsten derselben,

an obrigkeitliche Genchmignng geknüpft waren, und daß für
amortisierte Güter das su« morticinii erhoben wurde. Dic Thätigkeit
des Rates in dieser Beziehung erstreckt sich laut Manual bis

zum 2. Mai 1797

Die Behörde, welche den größten Einfluß auf dic Entwicklung

des kirchlichen Vermögensrechtes ausgeübt hatte, nämlich die

heimliche Kammer, tritt nachweisbar im Jahre 1773 zum letzten

Mal auf und zwar mit einem Projekt der Reformation der

geistlichen Orden ^). Bekanntlich wurde im Jahre 1773 der Jesuitenorden

von Papst Clemens XIII, aufgehoben. Die heimliche Kammer

macht diesbezüglich dem Rate Vorstellung „iotuitu abstellung

einiger geistlichen orden, wie letzhin in ansehung dcr Patres
Jesuiten geschehen." Und ferner „ob denen Professen, so Profession

gemacht und nachwcrts vermögen päpstlicher Bull sccularisicrte
Priester wvrden, vb nicht zn providieren wäre, zn vorkommung
Processen, vb solche reformirte geistliche ihr erbtheil cpus, secu-

larisierte im fall ansprechen könnten" Die Angelegenheit wnrde

an eine Kommission verwiesen. Über den Ausfall der Beratungen
konnte nichts ausfindig gemacht werden.

') Amortisationsmanual lol, 117-125. Vgl, Amortisationsmanual vom
14, Januar 1796, lol. 134.

°) Ratsmanual lol, 238.

Weinachtsprojekt 1773, I, o, lol, 375
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Die neuere Gesetzgebung seit dcr helvetischen Republik.

Das geltende Recht.

Die nenerc Gesetzgebung, welche mit der Errichtung der

helvetischen Republik beginnt, bedeutet sür dns kirchliche Vermögensrecht

dcr Schweiz überhaupt einen vollständigen Bruch mit dcr

Vergangenheit, Das Kirchcngut wnrdc scqucstrirt'), das Vermögen

der Klöster und geistlichen Stiftungen nntcr die Vcrwaltung
der Civilbchörde gesetzt -), das Kircheugut als « proprietv nntio-
nale » erklärt. In Freiburg wurden zn gleicher Zeit auf Grund

dieses Gcsctzcs vvn dcr LKnindrs ä<lininistrativs Bcrwaltcr für
dic vcrschiedcncn Klöstcr ernannt"), Bald darauf ivnrde das

kirchliche Vermögensrecht durch das Gesetz vvm 18. September
1798 geregelt 4):

« Les Conseils legislätils, eonsiäernnt gue ls, nouvelle
constitution exigs ä'npportsr äes enängeinens etnctiees nux

corporntions religieuses, consiäsrant ä'uv äutre gu'il läut
pourvoir eonvsnnblsmsvt n I'svtrstisn äe leurs inembrss, g,p> es

avoir äeelnrs 1'urszenee, orclonnsnt:
Les couvens, äkbäves et untres communsrutes relip^ieuses

äes cleux sexes, tnnt regulieres gue eolleginles, penvent eon-

tinuer Z, exister sous Ig, protection äes loix nnx conäitiovs
suiväntes :

1, Les couvens et eommunantes reßulieres ne pourront
plus, su preserit äs Ig, loi äu 19 suillet, recevoir, ni noviees
ni prolesses.

2. Les cominunnutes eollegigles, guxguelles sont imine-
clintement gnnexsss äes konctions pg.8t«rg,Iss, pourront, en

eas äs vgennce, repourvoir leurs eures äe vouven.ux meinbrss
ä'gpres Iss regle« czui leur seront preserites par une loi.

') Lnllstin »lli«i«l I, p, 373 ff. (Gesetz vom 8, Mai 1798).

') Suiistin I, p. 120, (Ges. vvm 12. Juni 1798).

') Luiistin I, p. 122. S. das Nähere im Kap. IV: Verwaltung der

Kirchenvermögens.

') Luiistin I, ,> 339 ff.
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3. Lös Kisns cls toutss Iss eorporations rsliZisusss ei-
ässsus ässignsss sont äss ä prsssnt äeclarees proprists natio-
nale, Le es clispositik sont excsptees '), jusqu'ä nouvel «räre,
Iss communautes colleiziales mentionness ä I'artieis prececlsnt,
auxqueües sont immeciiatsinent annexees 6es konctions pasto-
rales,

4. (juoiqus tons Iss Kiens des eorporations rolißieuses
ci'l1es:»8 äesignsss soient cleclarss proprists nationale, nean-
inoins ckaqus couvent, ekapitre ou abkavs eontinuera a, souir
cies rentes et rsvsnus autorisss par Is, loi, sn tant que l'exi-
izero, Io, neeessite cl'un entrstien eonvenaKIe et ciseent pour
leurs meinkres, le tout sous lä survsillanes et l'aäministration
clu Muvsrneinsnt,

5. On continuera cle pavsr, oomme par le passe, les

pensions viaZeres qui pourraient appartenir a quslqu'un cies

incliviclus, membres ä'une communaute religisuss et «n clispo-

sera äes koncls cl'oü pioviennent oes pensions, ä'apres ls, ts-
neur cles eontracts <:«nclus ä cet eklet,

6. Lo, ekambre ackninistrative äs ckaqus canton äans

lequel se trouvent clss couvens «u quelqus autrs gsnrs äs

eorporations relijzisuses, pourvoira ä Ia regis äs Isurs Kisns

au noin cls I'Ltat '),
Das Gesetz wurdc am 23. November 1798 allen Klvstern

offiziell mitgctcilt. Dasselbe enthält ferner folgende einschlägige

Partien:
« Les OKamKrss aäininistratives qui u'ont pas eneore

envovs les lnventaires äes couvens ete, situes äans Isur arrou-
clissement, seront tenuss äs Iss expeäier avant Ia Ku äu mois
6e novsmkrs au ministrs äss tinancss (tit, II, 8set. I § 1).

« Lous les intenäans «u reoeveurs äes eouvsus ete.
institnes par Iss lükamkrss aäministrativss rsnäront äes

comptes aecompsgnss cl'un tableau complot äe I'economie
äu couvent, ckapitre ete. qui leur est eontis. (tit. II. Leet. I Z 2).

') Ferner waren ausgenommen « Iss oouvsnts strkrngsrs posssgänt
öss bisn» sn Uslvstis, äont Is« biso« no öoivsnt pss Strs s«<znsstrss,
msis gont, I'älisiiatlo» est sepsuelirnt prokibes » (IZuIIstiri I, p. 53).

') UuIIstiu I, p. 448 sf,
^
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Des que le mioistre äes tinnnces äur«, un nppsrc^u

Zeneral et, complst äs tnus les bisns äes couvens, äe leur
etenclue, situativ« st procluit, il äresserg, nn etat äes som-

mes et äes tournitnres qui seront inclispevsables pour clonner

une dounets subslstunce o,ux eeclesiästiquss qui preterent cle

vivre snsemble et nour paver les pensions ö ceux qui pren-
nsnt le narti cle se retirer ä» eouvsnt, II »ssignero, n ckäque
couvsnt et communsute et ö ck^que psnsionnäire le tonäs

cluqusl il lui sersc lourn! Ia sudsistnnce, (M 5-7).
« ?«us les couvens, elmpitres, communuutes ecel^ias-

tiques qui seront eonvaineus psr I'eviäencs clu tnit, «u psr
le propre äveu äe leurs insmores ä'nvoir sousträit äes eltsts,
äss titres, äu numeraire ou toute nutre mo,tiers cls vg,leur,

seront invites en un seul et meine )onr ö remettre les clits

eitets ete, ü l'intenäänt clu couvent, nomme pur les (ÜKxunbres

irclministrntives cläns le terms cls quin?« )«urs,
« Ls Direetoire exeoutit oräonners, les recnerckes les

plus exactes nupres äe tout couvent etc, qui est soup^onne
cl'nvoir sousträit cies ettsts, titres, «bjets äe vsleur etc, Les

meines, ekg,noines ou irutre« memdres äe oommunäutss reli-
gieuses qui clepuis lo, leves äes inventäires, anront soustrgit,
nlisns ou clilopiäs äs leurs bisns, seront soumis äux msmes

äispositions (tit. II, 8ect. II, Z I, 4, 5),

In ihrer ganzen drakonischen Strenge ließ sich diese

Gesetzgebung nicht lange aufrecht erhalten, Sic wnrde zum Teil schon

von der helvetischen Tagsatzung vom 24. Oktober 180l
durchbrochen, welche festsetzte: „dic allgemeine Versiigung über das

Kirchenwcsen kommt der gemeinsamen Regierung, die besondere

Anwendung derselben aber den Kantonsbedörden zu, in so weit

nämlich beides von der weltlichen Gewalt abhängt," Unter das

Kirchenwesen fällt neben anderen Sachen „die Aufsicht über

Kirchengüter." (Helvetische Tagsatzung W 5 und 23). Nnch

dem Rcding'schcn Entwurf einer helvetischen Verfassung vom 27.

Febrnar 1802 wird „dcu Kirchcn bcidcr Glaubensbekenntnisse,
den geistlichen Korporationen ihr Eigentum durch die Verfassung

zugesichert." (H 7). Auch die zweite helvetische Verfassung

vom 2. Juli 1802 anerkennt implicite ein kirchliches Vermögens-



recht (Hß 61-63), verwirft aber die Mäßigkeit der todten Hand
durch dic Bcstinnnnug, daß „kein Grundstück für unveräußerlich
erklärt werden kann," (A 10). Ferner kann kein Grundstück mit
einer immerwährenden Abgabe belastet werden. Alle Abgaben
dieser Art, namentlich die Zehnten nnd Grundzinsen sind loskäuf-
lich (ßß 10 und li). Der Loskanf dcr Zehnten und Grundzinsen
wurde ebeufalls durch die Mcdiationsakte (1803) gesetzlich festgelegt

').
Dnrch die Mcdintionsacte wnrde dcn Klöstern ihr Vermögen

zurückgegeben -) Im Kanton Freibnrg wurde der frühere
Zustand zum großen Teil wieder hergestellt, die Klöster reintcg-
rirt, die Aufnahme von Novizen freigegeben nnd den kirchlichen

Genossenschaften ihre Verwaltung zurückgegeben. Dagegen blieben
die Abgaben, welche die Klöster vor der helvetischen Revolution
an den Staat zu leisten hatten, bestehen Ferner wnrde der

alte Klostervogt, welcher jetzt „Pfleger" genannt wnrde, wieder

zu Ehren gebracht. Diesen Pfleger mußten sich die Klöster ans
dcr Mitgliedern des kleinen Rats wählen. Ein Beschluß vom
16. September 1805 stellt die Bcsugnisse dieses Pflegers, wie

folgt, fest 4):
H 1, O'apres le preserit cke« aneiens reglemens encore sub-

sistants ckans es canton, les ^vovers (ktlsjzer) ckes eou-
vens sont snvers le couvent qui Iss a ckoisis ckans Is
ineine rapport qus eelui ck'un eurateur snvers son pupills,
avee Ia ckiiZsrenes qu'ils n« sont point «Karges cke l'ack-

ministration ckss biens cku eouvevt. Ln consequenee les

couvens no peuvent passer aueun contrat un peu con-

sequont, relatii ä leurs toncks, ni intsnter cke proces, seit
comme ckelenckeur, soit eomme aeteur, sans v avoir ^ts
autorises par Isur ^.vover (?tleAer). Iis ns peuvent a

') ^.sts cks msäiation okg,p, V. 8 LI. Vgl, Gesetz vom 18. Januar
1804 im IZnIlstin äss Iois clu eanton cis I?ribonrg I, p. 249,

2) Oliäp. XX, titrs III, ärt. 1 : « 1,ss bisns si-äsvÄNt äppärts-
nant äux «ouvsnt» Isur sont rsstituss, soit <zus «es bisns soisnt situss
llans Is rusms «anton nn cZuns un autrs, »

') öullstin äss Iois I, p. 61 u, 258 ll. IV, p. 260.

') IZnIIstin äss iois III, p. 195,
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plus torte raison ni smpruntsr ni realiser äes capitaux
sans cette autorisation.

§ 2, Lorscju'uns ciireetiun on autorisatiou est, ckemanckee g.

I'^vover (?lleger) ck'un couvent ckans I'un «u l'autre cies

eas susmeutionnss, ii cioit en reterer au ?etit Conseil

et attenckre sa ckeeision, si Ia guestion concsrns un tonck,

capital ou ci,oit perpetuel ciu couvent, Dans les ques-
tions par contre cie simple aciministration, qui n'ovt
rapport qu'aux truits et rentes appartenants au couvent,
I'avover, peut, 6s son 01161 cionner Ia clireetiou «u uuto-
risation ckemanckee, ou on reterer au ?etit-0onseil, s'il
le preters.
Durch diese Bestiunnuug wurde im wesentlichen die frühere

Gesetzgebung bczüglich der Handlnngs- nnd Erwerbsfähigkeit der

Klvster wiederhergestellt. Jede Handlung vvu vermögensrechtlicher

Wirkung war an die Zustimmung des kleinen Rates gcbnn-
den.

Im Jahre 1814 wurde die Mediationsakte aufgehoben, den

Kantonen ihre frühere Souveränität uud die Freiheit, ihre frühere
Verfassung wiederherzustellen, zurückgegeben '). Der Bnndesvertrag
vom 7. August 1815 2) garantirt den Klöstern uud Kapiteln ihr
Bestehen und ihr Vermögen mit dcr Bcstimmung, daß dasselbe

den gemciucn Abgabcn unterworfen sein solle, wie jeder andere

Privatbesitz. Das Nähere übcr dic Bcrwaltung des Kirchcngnts
wurde durch die nene Verfassung vvn 1816 ") nnd dnrch das

Gesetz vom 20 Dezember 1831 geregelt').

Im Civilgesetzbuch des Kantons Freiburg °) ist dic Hand-

'> SuIIstin des Iois VII, x, 107 K,

') ?Ä«ts tsäsräl 8 12 : « I^'sxistsnos cks« «ouvsns ob «iiäpitre» «t
Iu sonssrvstion äs Isurs proprists«, sn tä„t c^u'slis äspsnä äss Muvor-
neinsnts äss santons, sont garantis», Oss bisns sont sussls äux impöts
st «ontributions publio,n«s, oomms touts autrs proprists psrtisuiiors »,

LuIIstin VIII, p, 85,

Oonstitntion st Iois orAg,nio,nss, äs lä vills st rspubiiqus äs

I^riKourz, I^iibon,^, l816, p, 125 ll,
') SuIIstin XIV, p, 161,

(^ocks civil äu Läntuii äs I^ridourA, 1834 il.
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lungsfähigkeit dcr kirchlichcn Gcnossenschasten durch die folgenden
Bestiimnnngen geregelt:
§ 13,,,, les coro« cls päroisso,.,,. los eorporations et commu-

nautes i <>IiA!su?es, les konrlations <Is cbarite et en gene-
ral tontes !es ossociations et tous les etablissements
äestines ä etre perpetue^, et qui ont un but expresse-
ment avoue par le Gouvernement ou qui en sont recnn-
nu« nsr Is fält, sont äes personves inoräles, soumises

sux Iois civiles cläns tous les actes cle lä vie civile; ellss
ne peuvent toutekois se livrer a ces actes qu'avec l'nu-
torisntion requise et cläns los limites et korinss prsscri-
tes par les Iois, orclonnänces, reglsmens, Statuts et
actss cle konclstion qui leur sont rslatiks.
Die Stiftungen zu Gunsten der kirchlichen Genossenschaften

sind durch folgende Bestimmungen geregelt:
§ 848, On peut pär äisposition cle clerniere volonte toncler

äes etädlissernents, äestinss ä etre perpetues clans cles

vues cls religion, cls ckarite,
§ 849, On psut konclor ces etsblissements en kaveur.,,, ä'une

paroisse,,.. «u cl'uns clässe cls psrsovnss,
§ 850, Oes tonäations ne peuvent ävoir cl'ettet, qu'äutänt

qu'elles sont approuvees par le Lranä Conseil sur la

proposition clu Lonseil ä'Ltat. Les konäatinn« äont
I'äpprodätion n'ä pas ete äemanäee äans I'nnnse clss

lä pudllcätion äe lä clisposition äe ilsrniers volonte, pär
laquelle süss ont sts kälte«, sont cacluquss et leur odset
äcoroit äux neritiers,

§ 851. Les konclatioos minimes, käites äans les vuss äs piete',
telles que sont les konästinns äs rnssses «u ä'avuivsr-
säirss, n'ont päs dssoin äs I'äpprodätion msutionne's a

I'ärtiels preeeäent.

In Bezug auf das Erbrecht der Klöster und auf die Schenknngen

an kirchliche Genossenschaften wurde Folgendes bestimmt:
§ 9. Les regle« relatives a I'ouverture äe lä Succession äss

personnss qui sont entre'es ääns un «rärs inonastiqus
ou äsns uns eorporätion religisuss, et a lä capaeitö' äs

') Osorst äs proiuulKätion äu «oäs sivil, livrs III.
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c68 per8«nne8, soit äe 8vce^er, 8oit äs äisposer äs leuis
bisn8, 8srout etnblieü clan« uns loi speeiule; su ätteuäävt
Is8 rsZIsmöu8 et U8sgs8 existäns ü cs suM sont inuiu-
tSNU8,

Lont äU88i provisoirement mg.ioteiiU8 >S8 rs!zlemeu8 st
U8SSZS8 cpui limitsnt lä cäpncite lls8 orclre8 Ui«na8tigue8
et äe8 corporations rellizieuses äe 8uceecler et äe recu-
voir äe« Iiderä!its8, 8oit ü titrs sivgulier, soit Z, titrs
uuiver8el.
Das in Aussicht gestellte Gesetz über die Handlnngs- und

Erbfähigkeit der Klosterlcutc ist uie erlassen ivorden; dagegen

wnrde die frühere Gesetzgebung bczüglich dcr kirchlichcn Genosscn-

schnftcn nls vor dcr Hand zu Recht bestehend erklärt. Eine Än-

dernng in dieser Beziehung, abgesehen von dcr vorübergehenden

Aufhebung der Klvster nnd dcr zeitweiligen Jnkvrporirnng des

Kirchengnts durch die Regierung von 1847, worüber sogleich das

nähere, trat nicht ein. Im Gegenteil wurden diese Bestimmungen
in den Jahren 1858 nnd 1859 erneuert und bilden, ivie wir
weiter unten sehen werden, noch hente geltendes Recht,

Ein Eingriff in das Vermögensrecht der kirchlichen

Genossenschaften geschah durch die Regierung von 1847, Diese hob

zuerst eiue Reihe vvn Klöstern auf, verbannte dieselben aus dem

Kanton und sprach denselben das Recht, Liegenschaften im Kanton

zu erwerben, ab. Die Güter, soivohl Mobiliar^ als Jmmobiliar-
gut der aufgehobenen Klöster, wurden als Staatsgut erklärt und

sequestrirt '). Diese Güter wurden der Civilverwaltnng unterstellt

'). Bald darauf wurde durch die nene Verfassung vom 4.

März 1848 sämmtliches Kirchengut unter die Staatsverivaltiing
gestellt ^). Schon am 30. März wurden die noch übrig gebliebenen

klösterlichen Genossenschaften teils sofort, teils « pnr extino
tiou » aufgehoben') und « Iss bisu8, lneubls8 et immeuble8
äe8 c«uvsnt8 et moi8«UK religieu8S8 8su8 äistinetion 8ont

') SnIIstin XXII, p, 15. Dekret vom 19. November 1847.

') SuIIstin XXII, p. 22. Dekret vom 2g, November 1847.

Oonütitution us 1848 l S,K 84 uncl 92,

4) LuIIstill XXIII, p, 35.
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reunis su ckomgiue cks l'Ltnt nour strs consnores ä un« äes-
tiuntiou ck'utilits pul,liqus, » Für die Mitglieder dieser Klvster
sollte eine Johresrcnte ausgeworfen oder andcrseitig für deren

Unterhalt gesorgt wcrdcn '),
Tic übrigcn Kirchcngütcr, mit Ausschluß dcr klösterlichen

Genossenschaften, blicbcn als solche bestehen, wnrden aber sämmtliche

dcr Civilvcrwaltnng untcrstcllt ').
Dieser Zustand dauerte bis znm Jahre 1857. Nachdem

dnrch Dekret vom 3. Jnni 1857 beschlossen war, dcn früheren
Rcchtsznstand in Betreff dcr kirchlichen Genossenschaften wicdcr
herzustellen, wnrdc cinc Kommission eingesetzt, welchc den Ver-
mögcnsstand dcr Klöster feststellen solle, unter Abzug der Bcrlustc
und der von der Regierung vvn 1848 aufgelegten Lasten, Hierauf

solle dcr große Rat das Weitere betreffs Rückerstattung des

Vermögens an dic betreffenden kirchlichen Korporationen verfügen

Diese Rückerstattung erfolgte durch Verfügung vom 3.

Dezember 1858 und 18, November 1862 an die bestehcndcn

Klöster; den Konvcntnalcn dcr anfgchobenen Klösterwnrde
cinc lebenslängliche Rente gewährt °). Die Vermögensverwaltung
wurde ebenfalls dcn kirchlichen Genossenschaften zurückgegeben,

vorbehaltlich dcr Aufsicht dcr kirchlichcu uud weltlichen Behörde
Die Bcstimungcn über die Erwerbsfähigkeit der kirchlichcn

Korporationen, wie sie heute noch gesetzliche Geltung haben, wurden

dnrch die Kvnventivn vvm 23. April 1858 zwischen geistlicher

und weltlicher Behörde nnd dnrch ein Circular der Regierung

an die Nvtare vom 31. Oktober 1859 festgesetzt').

Bezüglich des Kirchengutcs wurdc bcstimmt daß « ou eas

ck'sckäugs ck'iiumsublss, somms aussi pär Iss acc>uisit,i«ns quj

') UnIIetin XXIII, p, 35 uml 99,

^.gministrstion civile äes Kiens ckn oisi'KS: Luilstin XXIII,
p. 192 S.

') IZuIIetin ckss Iois XXXI, p, 81, 135 II,

') Bulletin XXXII, p, 95 lk, XXXIV, p, 212.

°) Über letztere stehe die « Convention » vom 26, November 1867

(IZuIIetin XXXVII, p, 117 lk.

°) Luiistin XXXI, p, 137 tl. ; XXXII, p. 36 lk. Das Nähere
unter Kapitel - Verwaltung des Kirchcngutes.

') IZuIIetin XXXII p. 39 und 210 S.
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sersient sugees ne'cesssires, eile (die mit der Verwaltung
betraute .Kommission) ävnns son prenvis sux suturites supe-
rieures.» (Convention § 8 tit, 4,)

Das Circular vom 31. Oktober 1859 enthält folgende

Bestimmungen :

Fl, La, menss spiscopsls, le seminsire et les sutres tonäs-

tions irvsnt une äestinstion specisle,.,, sont äes person-
nes morsles (^rt, 13 äu tüocle civil), Liles ns peuvent
se livrsr eomme teiles sux sctes äe Io, vis civils, cvns-

titusr KvpotKegus, scguerir... äes iinineuKIes, qus munies

ä'uns sutorisstion specisle äu Oonssil ä'Ltst, Ln sont
toutetois exooptes les Kiens cls ls tonästion Legelv, äont,

le L^° Lvegus äiocessiu est seul säministrstsur, en

vertu äu testsment äu äonsteur, äu 7 decomkrs 1837.

!z 2. Les monssteres rentres clans I'säministrslion cls leurs
Kiens psr I'srrets äu 3 äeceinbre 1858 (IZuIIetin XXXII)
ne peuveut äe mems ss livrsr s, sueun äes setss prs-
mevtionnes, ssns I'sutorisstion expresse äu Conseil ä'Ltst.
Lour entsmer un proess, resliser äes espitsux, passer
un eontrst importsnt relstit s Isurs tooäs, ils cloivent

etre munis ä'uns sutorisstion äs Iu äirection clss cultes

(^rrete clu 16 ssptsmbre 1805),
Lont ici psreillement rsppslees los clispositions äe I'srt.
9 äu äeeret äe Promulgation äu III livre äu Loäs eivil,
se retersnt sux Iois snterieures: s) Ln es qui concerns
lä ospscite äes personnes qui sont entrees dsns uns

eorporstiou religieuss reeonnue par I'Ltst, slles ne peu-
vent ni tsstsr («räonnsncs äu 20 soüt 1562) ni perce-
voir leur äroit ä'Keritsge et legitime, si ee n'est s titrs
ä'usutruitisrs et svec reversikilite eu tsveur äs Isurs
plus prockss psrsnts. (ivlunicipnle, toi. 221, msndst äu

18 äeeemkre 1640 ^), K) Ln cs gui eoncsrns Is, csps-
eits äss eorporations religisuses, äs recevoir äes like'-
rslites. ^insi Iss clonstions ns psuvsnt consister en

immeuKIes st sont äs nul sit'st, si slles n'ont ete pres,-

') Munizipale, Ausgabe von Schnell ß 404,
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lablement spprouvees psr l'sutorite' superieure, (^lsnclat
clu 11 msi 1651). LIlss ns cloivent point exeecier Ia

somms äs 200 ssns (750 Ir.) ^ sst, sffst, süss sont
toui'ours stipule'ss psr un notsire, qui sn transmet sopis
a Is äirection äss cultss ebarZse äe veiller a leur eapi-
tslisstion,
tÜs« clispositions sont psreillement applicables sux äots

apportees par les novices (msnclat clu 26 mars 1744)
saut? en ee qui concerns leur quotite, qui sera tixes par
Ia communaute comms avant 1848,

§ 3. I/autorisstion äu Conseil ä'Ltat, en ce qui concerns
l'autorite civils sst psreillement requise pour toute,.,.

sequisition ä'immeublss, constitution ä'Kvpotbeques etc.
äe Ia part clu Ven, OKapitrs äs 8t. Xieolas et äes ciit-

tersnte» tonclations enumeröss aux art, 1 et 10 äe l'arrete
äu 25 sout 1858 (IZuIIetin XXXII, p, 72), La com-
Mission äe surveillance cies biens äu Von. Obspitre
äsvrs etre munis ä'une semblabls autorisstion pour sgir
au nom äes bsneüces,,,, annexes a la mense capitulair«.

K 4. Luns Iss autrss benebcss ecelesiastiques äu csnton
äevront prncluiro, en contormits äss srt. 8, litt. 4 äs

ls convention äu 23 avril 1858, uns autorisation sps-
eials äu Conseil ä'Ltat, i'oints a cslls qni leur aurait
eis äelivrss par le L,"" Lvsqus äiocesain.
Die letzten Fragen vermögensrechtlicher Natnr bezüglich der

aufgehobeneu Klöster wnrden endgültig durch das Übcreiukvmmcn

vom 26. November 1867 zwischen bischöflicher Behörde nnd

Regierung geregelt'). Dcr große Rat bestätigte die « convention »

am 19. November 1867 und bestimmte bei derselben Gelegenheit

2): « ggnt tvrmellement abrogees,,.. geueralsmsnt toutss
Iss äispositions IsZislativss et aäministratives qui ne l'auraient
pas s'ts ciötinitivgment et qni seraient contraires aux ciroits
äs I'Lizliss sn cs qui concsrns la librs communication äs

l'autorite eeclssiastique avse Iss tiäslos, Is äroit ä'association,

') SuIIstin XXXVII. p, 147 L.
LuIIstiu i, v, p. 153.
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I« liroit ck'enseiZnement, en un mot, Is Pleins et entiers lidertö'
äe I'exsreiee äe Ia religion eätkolique. »

Damit ivaren die Fesseln von 1848 endgültig gebrochen und

der Kirche ihre Freiheit zurückgegeben. Auf einem Gebiete blieben

Beschränkungen bestehen, auf dem Gebiete des Vermögensrechtes

; das kirchliche Vermögensrecht befindet sich, wie vor dem

Zusammenbruch dcr alten Ordnung im Jahre 1789, in den

Fesseln der sogen. Amortisationsgesetze.

Anhang.

Im Anschluß an die Erwerbsfähigkeit der Kirche im Kanton

Freiburg svlleu einige civilrechtlichc Begünstignngcn dcs Kir-
chengutes erwähnt werden, nämlich die Immunität nnd die

Verjähr nngs frist, welche anch im Freibnrger Recht vorkommen.

Erstere hat ihren Ursprung in der Gesetzgebung der fränkischen

Könige. Während im römischcn Reiche die Kirchengiiter der

gewöhnlichen ordentlichen Besteuerung unterworfen waren nnd die

Kirche von ihrem Grund und Boden nur keine außerordentlichen
Steuern zu zahlen und die auf denselben lastenden
Dienstleistungen nicht zu tragen hatten, wnrden im fränkischen Reiche

die von den Königen an Kirchen nnd Klöster geschenkten Grundstücke,

sowie die deu Pfarrkirchen als Dotation angewiesenen Län-
dereicn vvn allen Abgaben befreit'), Diese Immunität wurde

durch die kirchliche Gesetzgebung geschlitzt nnd weiter entwickelt

uud erhielt fich bis in die neueste Zeit.
Diese Immunität der kirchlichen Genossenschaften im Kanton

Freiburg lätzt sich schon iin 12. Jahrhundert nachweisen, wv das

Kloster Häuterivo als von allen weltlichen Abgaben und vvm

weltlichen Gesetze frei hingestellt wird ^). Die kirchliche Gesetzgebung

für den Kanton Frciburg, soweit dieselbe znrückvcrfolgt
werden kann, betont das Prinzip der Immunität der Kirchengiiter.
So z. B. die ältesten nns überlieferten tüonstitutiones svuockäles,

') Silbernagel, Kirchenrccht' p. 682 ; Vgl. Friedberg, Kirchenrecht'

p. 474.

Dornum Zs ^iwripa,.., lidermn :rb omni «snsu st omni Iszs
läisäli isoiurus. (ltssusil äiplom, clu ciäntun cks l?ribourZ I, p. 8).
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im Jahre 1447, gesammelt von Bischof Georg von Saluzzo,
wclche viel älteres kirchliches Recht enthalten') und im Jahre
1494 veröffentlicht wurden, ferner die Ooustitutiouo« svuoclsles des

Sebastian von Montfaucon ^), welche die Bestimmungen seines

Amtsvorgängers wiederholen, dic Statuts, svnoclslis des Bischofs
Johann von Wattenwillcu, s, w,

Desgleichen anerkennt dcr Freiburger Rat die geistlichc

Immunität. Dies ergibt sich aus seinen eigenen Erklärungen
wo es heißt, daß cr bei seinen gesetzgeberischen Erlassen nicht

beabsichtige, die geistliche Immunität zu vcrlctzcn, sondern dieselbe

durchaus „iu Obacht" nchmcn wolle. Die heimliche Kammer
erklärt °), Steuern und Abgaben sollen vvn den Gottesgliedcrn nicht

erhoben wcrdcn, es sci dcnn in dcr höchsten Not und nach vvr-
hcrigcr Bcrciubarung zwischen dem Venner nnd den Vorstehern
der Gottesglicder.

Die Immunität siel dem modernen Rechtsstaat und den

veränderten vvlkswirtschaftlichcn Verhältnissen znm Opfer; einzelnes

z, B. Befreiung von Grundsteuer fiir Kirche, Kirchhöfe n, f. w.
und von Gebäudestencr ist übrig geblieben,

Einc weitere civilrechtliche Begünstigung des Kirchengntes,

wclche anch im Frcibnrgcr Recht vorkommt, ist dic

Verjährungsfrist. Im römischen Recht betrug die Verjähruugsfrist
30 Jahre und wurde für Ersitzung von unbeweglichen Sachen der

Kirchc auf 40 Jahre ausgedehnt. Durch Gewohnheitsrecht wnrde

seil den Glossatoren die Verjährungsfrist auf 44 Jahre erhöht.
Dcr römischcn Kirche im engeren Sinne war schon früher dic

100 jährige Frist zugestanden; diese wnrde anch auf andere

Kirchen ausgedehnt.

Daß die hundertjährige Verjährungsfrist in Freibnrg früh

znr Geltung gekommen ist, ist cine begründete Annahme. In

Oonstitutious» svrxxiäiss sssissis st spisoopätus l^susännsnsis,
Luz6uni, 1494 kol, Llä - O« irnmunitats soolssisrum st slsrioorum st
bonorum sorumZsm.

Oonstitutionss svnociäiss. (?sbsnnäs, 1523 n° 32,

Ltätutä svuocläliä, Vssonticms, 1625 n° 22.

Ratsmanual vom 17. Juni 1631,

°) Projektbuch, Weinachtsprojekt 1707, KI. 203».
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einem Sammelbande') von Gesetzen, welcher Mitte des 16.

Jahrhunderts entstanden ist und älteres Rechtsmnterial zusammenstellt,

ist eine Bestimmung enthalten, welche besagt, daß „obwohl
die Verjährung sich auf weltliche Güter erstreckt, so hat dieselbe

für die geistlichen Güter nicht statt. Doch wenn für die geistlichen

Rechte hundert Jahre nicht erfordert wird, so mag die Verjährung
stattfinden." Seit dem 16. Jahrhundert spätestens besteht in

Freibnrg die hundertjährige Verjährungsfrist für das Kirchengut.

Dieselbe hat in verschiedene Vorentwürse °) zur Munizipale
Eingang gefunden uud wurde durch letztere gesetzlich sanktionniert"):
„Alle die giiter, so den kilchen, stiften oder anderen gotsglideren,
klvstern, Pfründen nnd spitälen ingelybet und dero eigen sind,

wann si schon dnrch andere Personen, denen si genutzen und

genießen undergebcn nnd zeverwalten beuolhen scind, mehr dann

drnßig jähr besetzen und ingchebt worden, sind dennocht der

Verjährung nit underworfen deswegen, das si selbigen Personen nit
eigenthumblich zugehört, sunders si allein die Nutzung darvon

haben sollend, es sye dann das etwan einer ein stuck für sein

eigcnthumb hundert jähr beseßen habe, in sollichem val soll ein

solliche hundertjährige posseß dem besitzer gelten und kraft haben

vermög der geistlichen rechten."

Im heutigen Recht sind dicsc Bestimmungen weggefallen,
und unterliegen die kirchlichen Genossenschaften dem gemeinen

Recht 4).

') I^szislätion st vkrristss XIll lol. 199s,.

2) Projekt Gurnel. (^sgislätlon st vkrristss XIV, lol. 99b); Projekt
Techtermann lol. 89 u. s, w.

Munizipale, Ausgabe von Schnell S 458,

') Oocls oivii 8 2123.
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